
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 2023 
mit Bestätigungsvermerk 
 
 
 
Stiftung Bildung 
Berlin 
 
 
 
Träger: 
Katholische Kranken- und Pflegeeinrichtungen 
Leverkusen GmbH 



Stiftung Bildung
Berlin

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V S E I T E

31.12.2023 31.12.2022
EUR TEUR

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 25.270,00 6

II. Finanzanlagen

1. Wertpapiere des Anlagevermögens 337.949,09 334

2. Sonstige Ausleihungen 219.026,16 219

556.975,25 553

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen und sonstige Vermögens-
gegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände 749.560,95 6

II. Guthaben bei Kreditinstituten 948.241,04 1.781

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 33.017,60 6

2.313.064,84 2.352
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P A S S I V S E I T E

31.12.2023 31.12.2022

EUR TEUR

A. EIGENKAPITAL

I. Stiftungskapital

1. Errichtungskapital 100.000,00 100

2. Zustiftungskapital 159.363,00 29

259.363,00 129

II. Rücklagen

1. Anke und Dr. Uwe Schäkel Stiftung 450.000,00 470

2. Ergebnisrücklagen 680.188,41 546

1.130.188,41 1.016

III. Ergebnisvortrag 424.405,27 424

1.813.956,68 1.569

B. RÜCKSTELLUNGEN

Sonstige Rückstellungen 11.000,00 11

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 161.456,77 263
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu

einem Jahr 161.456,77 EUR
(Vorjahr 263 TEUR)

2. Sonstige Verbindlichkeiten 326.651,39 509
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu

einem Jahr 326.651,39 EUR
(Vorjahr 509 TEUR)

488.108,16 772

2.313.064,84 2.352
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Stiftung Bildung
Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

2023 2022
EUR TEUR

1. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebs-
kosten

Zuschüsse der öffentlichen Hand zur
Finanzierung laufender Aufwendun-
gen 4.172.714,48 4.136

2. Sonstige Umsatzerlöse 25.144,36 10

3. Sonstige betriebliche Erträge 1.070.782,67 481

5.268.641,51 4.627
4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und für bezogene 
Waren 8.294,87 10

b) Aufwendungen für bezogene Leis-
tungen 343.767,69 362

352.062,56 372
5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 2.215.883,22 1.541

b) Soziale Abgaben 429.008,05 309

2.644.891,27 1.850

Zwischenergebnis 2.271.687,68 2.405

6. Abschreibungen auf Sachanlagen 16.031,28 18

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.123.476,17 2.178

Zwischenergebnis 132.180,23 209

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8.850,43 1

9. Abschreibungen auf Finanzanlagen 6.918,28 31

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 3,83 0

11. Ergebnis nach Steuern, zugleich Jahres-
ergebnis 134.108,55 179

12. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr 424.405,27 342

13. Einstellungen in die Ergebnisrücklagen -134.108,55 -97

14. Ergebnisvortrag 424.405,27 424
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ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023 
 

Stiftung Bildung 
Palais am Festungsgraben 

Am Festungsgraben 1 
10117 Berlin 
Sitz: Berlin 

 
 
I. Allgemeine Angaben 

Der Jahresabschluss der Stiftung Bildung für das Jahr 2023 wurde in Anlehnung an die Grundsätze 
des HGB, hier der §§ 238 ff. HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die 
Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 ff. HGB, unter Beachtung der Besonderheiten von Stiftungen 
erstellt. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen entspricht die Größe der Stiftung 
Bildung einer kleinen Kapitalgesellschaft. Von größenabhängigen Erleichterungen wurde 
Gebrauch gemacht. Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde in entsprechender Anwendung 
des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet. 
 
 
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten oder Herstel-
lungskosten (§ 255 Abs. 2 bis 3 HGB) bilanziert. 
 

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, ggf. vermindert um lineare 
Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, angesetzt. 
 

Von der Ermächtigung nach § 6 Abs. 2 EStG wurde Gebrauch gemacht. 
 

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit erforderlich auf den 
niedrigeren Wert nach § 253 Abs. 3 HGB abgeschrieben. 
 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. dem am 
Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. 
 

Guthaben bei Kreditinstituten sind zu ihren Nominalbeträgen angesetzt. 
 

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Zahlungen, die Aufwand für eine Zeit nach dem 
Bilanzstichtag darstellen.  
 

Die Rückstellungen werden in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beur-
teilung notwendig ist, um alle am Bilanzstichtag ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken. 
 

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 
 
 

III. Erläuterungen zur Bilanz 
 

1. Die Finanzanlagen enthalten Anlagen in verschiedene Fonds. Wegen voraussichtlich 
dauernder Wertminderung wurden Abschreibungen in Höhe von 7 TEUR vorge-
nommen. Wegen Werterhöhungen nach Abschreibungen im Vorjahr wurden Zuschrei-
bungen in Höhe von 10 TEUR vorgenommen. Daneben sind weitere nicht realisierte 
Kursverluste in Höhe von 2 TEUR vorhanden. 

2. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht. 

3. Das Errichtungskapital beträgt 100.000,00 EUR, es gab bis zum Stichtag Zustiftungen 
in Höhe von insgesamt 159.363,00 EUR. 
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4. Die Stiftung Bildung hat im Jahr 2020 eine Zuwendung von der Anke und Dr. Uwe 
Schäkel Stiftung in Höhe von 700 TEUR erhalten, die als Verbrauchsfonds ausgestaltet 
ist. Damit wurde das verbrauchbare Vermögen der Stiftung Bildung erhöht. Der 
Verbrauch soll innerhalb von 10 Jahren erfolgen. Die jährlich zur Verwirklichung des 
Stiftungszwecks zu verausgabenden Mittel sollen zwischen 50 TEUR und 100 TEUR 
liegen. In 2023 wurden Mittel in Höhe von 20 TEUR der entsprechenden Rücklage 
entnommen. 

 
Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.  

 
IV. Sonstige Angaben 
 
1. Die Stiftung Bildung hat folgende Organe: 

 
Vorstand 
Stiftungsversammlung 
Kuratorium 
 
Der Vorstand ist geschäftsführendes Organ der Stiftung Bildung 
 
Die Stiftungsversammlung besteht aus den Gründungsstiftenden und Stiftenden. Die 
Feststellung der Mitgliedschaft erfolgt durch den Vorstand. Die Versammlung wählt und 
berät die Mitglieder des Kuratoriums. 
 
Das Kuratorium der Stiftung Bildung ist das satzungsmäßige Kontrollorgan. Zusätzlich 
berät, unterstützt und begleitet es den Vorstand bei seiner Tätigkeit und entscheidet in 
Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung. Die Mitglieder des Kuratoriums sind 
ehrenamtlich tätig. 
 

2. Im Jahr 2023 waren durchschnittlich 58,8 Arbeitnehmer*innen beschäftigt. 
 
3. Sonstige langfristige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht. 

Berlin, den 08.07.2024 

 gez. Katja Elisabeth Ilse Mathilde Hintze  gez. Andreas Joseph Maria Kessel 
 Vorstandsvorsitzende Vorstand 

 gez. Dr. Rainald Felix Ernst Heinrich Manthe gez.  Dr. Sabine Zander 
 Vorstand Vorstand 





Anfangs-

Bilanzposten stand Zugang Endstand

A. Anlagevermögen EUR EUR EUR

1 2 3 5

I. Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 63.649,60 35.476,28 99.125,88

II. Finanzanlagen

1. Wertpapiere des Anlagevermögens 365.760,69 0,00 365.760,69

2. Sonstige Ausleihungen 218.734,44 291,72 219.026,16

584.495,13 291,72 584.786,85

648.144,73 35.768,00 683.912,73

Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr 2023

Entwicklung der Anschaffungswerte
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Anfangs-

stand Endstand

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

6 7 8 10 11 12

57.824,60 16.031,28 0,00 73.855,88 25.270,00 5.825,00

31.190,95 6.918,28 10.297,63 27.811,60 337.949,09 334.569,74

0,00 0,00 0,00 0,00 219.026,16 218.734,44

31.190,95 6.918,28 10.297,63 27.811,60 556.975,25 553.304,18

89.015,55 22.949,56 10.297,63 101.667,48 582.245,25 559.129,18

des

Entwicklung der Abschreibungen

Abschreibungen Zuschreibungen

Restbuchwerte Restbuchwerte

Geschäftsjahres 31.12.2023 31.12.2022

des

Geschäftsjahres
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Stiftung Bildung
Berlin

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stiftung Bildung, Berlin

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Stiftung Bildung, Berlin, – bestehend aus der

Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang ein-

schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-

schen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stiftung Bildung zum 31. De-

zember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum

31. Dezember 2023.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-

wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317

HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere

Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verant-

wortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Be-

stätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen un-

abhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufs-
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rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in

Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass

die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als

Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab-

schlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen

Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stif-

tung Bildung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die

internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen

ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung

eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen Darstellungen

aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und

Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-

antwortlich, die Fähigkeit der Stiftung Bildung zur Fortführung der Unternehmenstä-

tigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in

Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig,

anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-

zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenste-

hen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für

die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahres-

abschluss  als  Ganzes  frei  von  wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von
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dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu ertei-

len, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür,

dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets

aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul-

tieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet wer-

den könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahres-

abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflus-

sen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine

kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen

im Jahresabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen

und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie er-

langen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundla-

ge für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen

resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist hö-

her als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstel-

lungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwir-

ken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen

bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses re-

levanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter

den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prü-

fungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Stiftung Bildung abzugeben.
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• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-

setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-

genden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetz-

lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung

der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnach-

weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder

Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stiftung Bil-

dung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu

dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver-

pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresab-

schluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind,

unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf

der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-

fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu

führen, dass die Stiftung Bildung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortfüh-

ren kann.

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegen-

den Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss un-

ter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage der Stiftung Bildung vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den ge-

planten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-

stellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem,

die wir während unserer Prüfung feststellen.
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Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Erweiterung der Jahresabschlussprüfung

aufgrund § 8 Abs. 2 Berliner Stiftungsgesetz

Wir haben die Erhaltung des Stiftungsvermögens zum Bilanzstichtag 31. Dezember

2023 und die satzungsgemäße Verwendung der Stiftungsmittel im Geschäftsjahr

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung wurden in allen wesentlichen Belangen das Stiftungsver-

mögen zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 erhalten und die Stiftungsmittel im

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 satzungsgemäß verwen-

det.

Wir haben unsere Prüfung aufgrund von § 8 Abs. 2 Berliner Stiftungsgesetz (StiftG

Bln) unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements

(ISAE) 3000 (Revised) durchgeführt. Danach wenden wir als Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätsmanagementstandard: Anforderun-

gen an das Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QMS 1

(09.2022)) an. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Be-

rufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforde-

rungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten. Unsere Verantwortung nach

diesen Vorschriften und Grundsätzen ist nachfolgend weitergehend beschrieben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausrei-

chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile hierzu zu die-

nen.

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Erhaltung des Stiftungsvermö-

gens und die satzungsgemäße Verwendung der Stiftungsmittel sowie für die Vor-

kehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob in allen we-

sentlichen Belangen das Stiftungsvermögen zum Bilanzstichtag erhalten und die

Stiftungsmittel im Geschäftsjahr satzungsgemäß verwendet wurden, sowie einen

Vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile in Bezug auf die Erhaltung des Stif-
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tungsvermögens und die satzungsmäßige Verwendung der Stiftungsmittel beinhal-

tet.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine

kritische Grundhaltung.

Erfurt, 21. August 2024

Solidaris Revisions-GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
Zweigniederlassung Erfurt

Dr. Thomas Drove
Wirtschaftsprüfer

Steuerberater

Jacqueline Herz
Wirtschaftsprüferin

Steuerberaterin
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